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Aus der Partei kann ausgeschlossen werden, wer vorsätzlich gegen die Satzung o-
der erheblich gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Partei verstößt und ihr 
damit schweren Schaden zufügt ($ 3 Abs. 4 der Bundessatzung - BS--, § 10 Abs. 4 
des Parteiengesetzes).

2. Der konkurrierende Antritt des Antragsgegners gegen die Wahlvorschläge 
der Partei bei der Kommunal stellt sich als vorsätzlicher Verstoß gegen die Satzung 
und als erheblicher Verstoß gegen die Ordnung der Partei dar.

a) Jedes Mitglied der Partei hat die Pflicht, bei Wahlen zu kommunalen Vertretungs-
körperschaften nicht konkurrierend zur Partei anzutreten ($ 4 Abs. 2 lit. d BS). Mit 
dieser Satzungsbestimmung soll gewährleistet werden soll, dass innerparteiliche, 
demokratisch und satzungsrechtlich, mehrheitlich getroffene Nominierungsent-
scheidungen durch alle Mitglieder der Partei respektiert werden und dass die durch 
die Partei nominierten Kandidatinnen und Kandidaten darauf vertrauen können, 
nicht mit aus der eigenen Partei erwachsenen Konkurrenz konfrontiert zu werden. 
Die durch Verletzung parteiinterner Pflichten bedingte Schwächung der Überzeu-
gungskraft der Partei im Außenverhältnis muss die Partei nicht hinnehmen.

Gegen diese Kernpflicht jedes Mitglieds der LINKEN hat der Antragsgegner versto-
ßen, indem er im Rahmen einer Wählergemeinschaft  
bei der Kommunalwahl in  als Listenbewerber angetreten ist, 
obwohl sich die Partei bei der Listenwahl beteiligt hat.

b) Die Landesschiedskommission geht daher nach dem aktuellen Kenntnisstand da-
von aus, dass der Antragsgegner diese ihm obliegende Kernpflicht auch vorsätzlich 
verletzt hat. Er hat gewusst, dass die Partei in der Gemeinde zur Kommunalwahl an-
tritt, und bei seiner konkurrierenden Kandidatur handelte es sich um eine bewusste 
Gegenkandidatur gegen die eigene Partei, welche er auch selbst eingeräumt hat.

Aus den von ihm selbst vorgelegten E-Mail-Verläufen geht hervor, dass seitens des 
Kreisvorstandes bereits im August 2023 Planungen des Kreisvorstande für die an-
stehenden Kommunalwahlen, auch konkret in der Gemeinde , 
begonnen wurden und er dazu eingeladen war. Da er seine Teilnahme absagte, 
kann er sich nicht darauf zurückziehen, dass er angesprochen werden wollte, son-
dern hätte selbst aktiv werden können. Es ist gerade als Vertreter für die Partei in 
einem kommunalen Gremium zu erwarten, dass von diesem auch selbst ein Gestal-
tungsanspruch wahrnimmt. In § 5 LS iVm § 4 Abs. 1 f hat jedes Mitglied das Recht 
sich an der Aufstellung von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern für die Parla-
mente, kommunalen Vertretungskörperschaften und sonstigen Wahlämter mitzuwir-
ken und sich selbst zu bewerben. Von diesem Recht hat er vorliegend keinen Ge-
brauch gemacht.

c) Der Antragsgegner hat mit seinem konkurrierenden Wahlantritt damit auch er-
heblich gegen die Ordnung der Partei i.S. von § 3 Abs. 4 BS 1.V. mit § 10 Abs. 4 
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PartG verstoßen. Der Begriff „Ordnung der Partei“ zählt zu den unbestimmten 
Rechtsbegriffen und ist auslegungsbedürftig. 

Bei der parteiinternen Ordnung handelt es sich um die Gesamtheit der ungeschrie-
benen Regeln, die von dem überwiegenden Teil der Mitglieder als unerlässliche Vo-
raussetzung eines geordneten parteiinternen Zusammenlebens betrachtet werden. 
Ein geordnetes parteiinternes Zusammenleben erfordert jedoch ein gewisses Maß 
an innerparteilicher Solidarität und Loyalität. Dieses Maß ist mit der Auffassung, 
dass ein Mitglied der Partei nicht in Konkurrenz zur Kandidatur eines/r von den zu-
ständigen Parteiorganen gewählten Kandidaten /Kandidatin tritt, nicht überschrit-
ten. Die Tatsache, dass ähnliche Bestimmungen von den anderen bisher im Bundes-
tag vertretenen politischen Parteien erlassen wurden, ist ein zusätzliches Indiz für 
die Zulässigkeit und Notwendigkeit solcher Normen.

Die Erheblichkeit der Norm, gegen die der Antragsgegner verstoßen hat, ergibt sich 
bereits aus der Tatsache, dass die Bundessatzung der Partei DIE LINKE diese aus-
drücklich in den nur vier Pflichten umfassenden Pflichtenkatalog eines Mitglieds 
aufgenommen hat. Die die Bundessatzung bestätigenden Parteitage sind daher da-
von ausgegangen, dass die Einhaltung dieser Pflicht schon zu den Grundpflichten 
eines Mitglieds gehört. Ein Verstoß hiergegen stellt daher schon nach der Stellung 
dieser Norm im Gesamtgefüge der Parteinormen einen erheblichen Verstoß gegen 
die Ordnung der Partei dar (s. zur Wertung entsprechender Parteibeschlüsse: OLG 
Köln, Urt. v. 21.04.1998 - 22 U 190/97, Entscheidungsgründe Il. Ziff. 1 mit Verweis 
auf Risse, Der Parteiausschluss, 1985, S. 78).

3. Der Antragsteller hat der Partei durch seinen konkurrierenden Antritt auch 
schweren Schaden zugefügt. Es geht hierbei sowohl um den erheblichen politi-
schen Schaden für die Partei, also um das Ansehen der Partei in der Öffentlichkeit 
bzw. der Herabsetzung ihrer politischen Durchsetzungsfähigkeit als auch um den 
erheblichen innerparteilichen Schaden, wie z.B. die Störung des innerparteilichen 
Friedens. Schon das Vorhandensein eines der beiden erheblichen Schäden reicht 
für den Parteiausschluss aus.

„Partei“ als Geschädigte kann in Bezug auf den festzustellenden Schaden jede Par-
teigliederung sein, auf deren politischen Aktionsfeld der fragliche Pflichtverstoß 
Wirkung entfaltet.

Durch den konkurrierenden Antritt des Antragsgegners bei der Listenwahl wurden 
die Chancen der von der Partei aufgestellten Liste, die von ihm nominierten Kandi-
datinnen und Kandidaten bei der Gemeindewahl durchzusetzen, gemindert. Wie 
stets in solchen Fällen muss davon ausgegangen werden, dass die Stimmen, die die 
konkurrierende Liste, bei der Listenwahl errang, zu einem einen nicht unerheblichen 
Abfluss potenzieller Stimmen für den Wahlvorschlag der LINKEN führte, der auch 
für die Zusammensetzung der Ratsversammlung erheblich gewesen ist. Dies kann 
vorliegend insbesondere angenommen werden, da auf den Antragsgegner eine 
Vielzahl von Stimmen auf der konkurrierenden Liste trotz seines hinteren Platzes 






